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Einleitung 

 
Der vorliegende Leitfaden bietet ergänzende Informationen und Erklärungen zu den von 

Moventum gelieferten Erträgnisaufstellungen. Aufgrund der Komplexität der steuerrechtli-

chen Vorschriften behandelt dieser Leitfaden nur die wesentlichen Aspekte der Besteue-

rung von Kapitalerträgen in Bezug auf die Erträgnisaufstellung. Darüber hinaus kann nicht 

auf die Besonderheiten Ihres persönlichen Steuerfalls eingegangen werden. Zu weiteren 

Details und Fragen und bezüglich der Auswirkung der gemachten Angaben auf die persön-

liche Steuersituation empfehlen wir jedem Depotinhaber den fachkundigen Rat eines Steu-

er- oder Rechtsberaters einzuholen. 

 
 
 
 
 
 
 

Die Erträgnisaufstellung von Moventum für das Jahr 2019 

Grundsätzliche Angaben 

Die von Moventum erstellte Erträgnisaufstellung dient 

dem Zweck, dem Privatanleger das Ausfüllen des Steu-

erformulars „E 1“ und der Beilage „E 1kv“ zu erleichtern.  

Diese Aufstellung bezieht sich grundsätzlich auf den in 

Österreich unbeschränkt steuerpflichtigen Privatanleger. 

Sie gilt ausdrücklich nicht für betriebliche Anleger.  

Da die gemachten Angaben sich nur auf das bei Moven-

tum geführte Depot/Konto beziehen, sind sie gegebe-

nenfalls mit Einnahmen aus Kapitalvermögen aus ande-

ren Depots zu addieren. 

Bitte bewahren Sie die Erträgnisaufstellung sorgfältig 

auf. Falls Sie bei Ihrem Berater ein Duplikat anfordern, 

fällt eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 

EUR 15,- an. 

Abgrenzung 

Die Erträgnisaufstellung ist maschinell erstellt und ba-

siert auf Angaben Dritter. Auf die Angaben von Dritten 

musste Moventum vertrauen. Die Weiterverarbeitung 

der Daten erfolgte mit größtmöglicher Sorgfalt. Gleich-

wohl kann Moventum keine Gewähr für die mitgeteilten 

Daten übernehmen; insbesondere schließt Moventum 

jegliche Haftung aus. Sie sind daher verpflichtet, die in 

der Erträgnisaufstellung enthaltenen Daten selbst zu 

ermitteln und auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit hin 

zu überprüfen. 

Im Fall von Investmentfonds gewährt grundsätzlich nur 

der Jahresbericht der Investmentgesellschaft den An-

spruch auf Vollständigkeit aller Steuerinformationen des 

Investmentvermögens, bzw. die Veröffentlichungen zu 

steuerpflichtigen Erträgen auf der Homepage der Öster-

reichischen Kontrollbank (OeKB) unter 

https://www.profitweb.at. 

Die Angaben in diesen Erläuterungen wurden sorgfältig 

ermittelt, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Detailfragen 

und ihre individuelle steuerliche Situation sollten Anleger 

mit einem österreichischen Steuerberater abklären. Alle 

Angaben gelten ausschließlich für in Österreich unbe-

schränkt steuerpflichtige Privatanleger. 

Ausgewiesene Ertragsdaten 

Die Erträgnisaufstellung berücksichtigt folgende Er-

tragsdaten (soweit für Ihr Moventum-Konto zutreffend): 

 Steuerpflichtige Erträge österreichischer und aus-

ländischer Investmentfonds bezogen auf tatsächli-

che Ausschüttungen und ausschüttungsgleiche Er-

träge; 

 Dividenden und ähnliche Erträge aus österreichi-

schen und ausländischen Aktien; 

 Bestandsprovisionen: solange für Ihr Moventum 

Konto zutreffend, sind die Bestandsprovisionen ab 

diesem Jahr (Berichtjahr 2019) in den Einkünften 

aus Kapitalvermögen inbegriffen.  
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 Zinsen (Kupons) aus österreichischen und auslän-

dischen Anleihen. Stückzinsen bei Verkäufen von 

Alt- und Übergangsbestand; 

 Steuerpflichtige Gewinne und Verluste sowie etwa-

ige steuerpflichtige Emissionsdisagio aus dem 

Verkauf bzw. der Rückgabe von Aktien, Anleihen, 

Investmentanteilen, Zertifikaten und anderen deri-

vativen Wertpapieren; 

 Zinsen aus Bargeldkonten und Termingeldern; 

 Anrechenbare inländische Kapitalertragsteuern 

(bei Dividenden aus inländischen Aktien); 

 Anrechenbare ausländische Quellensteuern ge-

mäß den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkom-

men. 

 Angaben zu steuerpflichtigen Erträgen österreichi-

scher und ausländischer Investmentfonds bezogen 

auf Ausschüttungen und ausschüttungsgleiche Er-

träge erfolgen ausschließlich auf Grundlage der 

vom Datenprovider SIX Financial Information Lu-

xembourg S.A. gelieferten Daten. Diese Fondsda-

ten basieren auf systemseitiger Standardinterpre-

tation, was jedoch im Einzelfall von Ihnen oder Ih-

rem Steuerberater zu prüfen ist. 

Nicht berücksichtigte Erträge bzw. Vorfälle 

In der Erträgnisaufstellung sind folgende Geschäftsvor-

gänge nicht berücksichtigt (soweit für Ihr Moventum 

Konto zutreffend): 

Gläubigerwechsel bei einem internen Depot-Übertrag: 

Bei der Übertragung von Wertpapieren von einem Mo-

ventum Konto auf ein anderes Moventum Konto wird im 

Falle eines entgeltlichen Depotübertrags keine Veräu-

ßerungsfiktion ausgewiesen. Gemäß einer solchen Ver-

äußerungsfiktion eventuell zu berücksichtigende Kapi-

talerträge sind nachträglich zu ermitteln.  

Bei einem unentgeltlichen Übertrag von Papieren aus 

dem Altbestand bleibt dieser Status im neuen Depot 

erhalten, d.h. die übertragenen Papiere gelten zum Zeit-

punkt des Übertrags nicht als Neuanschaffung.  

Diese Sachverhalte sind bezogen auf deren steuerliche 

Relevanz von Ihnen im Einzelfall selbst zu prüfen.  

Gliederung  

Teil 1: Summenausweis (Vergleiche Formular E 1kv)  

Teil 2: Summenausweis (Vergleiche Formular E 1) 

Teil 3: Summenausweis - In- und ausländische steuer-

pflichtige Einkünfte/Einnahmen 

Teil 4: Detailreport aller steuerlich relevanten Transakti-

onen in 2019 aufgelistet pro Wertpapier 

Teil 5: Zusätzliche Informationen zur Erträgnisaufstel-

lung 

Möglichkeit der unvollständigen Ertragsdaten 

Die Angaben in den Summenausweis Tabellen sind 

unter Umständen nicht vollständig. In diesem Fall sind 

Sie verpflichtet die fehlenden Daten selbst zu ermit-

teln. Unvollständige Ertragsdaten können in folgenden 

Fällen vorliegen:  

Für die Berechnung des steuerpflichtigen Ertrags bei der 

Veräußerung von Wertpapieren fehlen die steuerlich 

relevanten Anschaffungsdaten (Datum der Anschaffung 

und/oder Anschaffungskosten); Der Kapitalertrag ist in 

diesem Fall nicht berechenbar. Die Details zu diesen 

Fällen liefern die einzelnen Tabellen im Detailreport pro 

Wertpapier, wo der Gewinn/Verlust als „n/a“ bzw. „nicht 

berechenbar“ ausgewiesen ist. Für eine nachträgliche 

Berechnung des steuerlich bereinigten Veräußerungs-

gewinns oder Verlustes empfehlen wir mit einem Steu-

erberater zusammenzuarbeiten. 

Die Transaktionen sind aus anderen Gründen von Mo-

ventum nicht bewertbar. Um dies festzustellen, überprü-

fen sie im Detail die einzelnen Tabellen im Detailreport 

pro Wertpapier, wo solche Transaktionen als „n/a“ bzw. 

„nicht berechenbar“ ausgewiesen sind.  

Es obliegt Ihnen diese Transaktionen zu überprüfen und 

eventuell zu berücksichtigende Kapitalerträge nachträg-

lich zu ermitteln. 
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Wesentliche Eckpunkte im Überblick 

Die hier bereitgestellten Informationen sollen Ihnen einen allgemeinen Überblick über 

grundsätzliche Regelungen geben. Dabei sind jedoch Unterschiede zu beachten in Bezug 

auf eine Verwahrung im Inland und auf eine Verwahrung im Ausland. Im Vergleich zu einer 

Verwahrung im Ausland gelten für im Inland verwahrte Wertpapiere im Einzelfall abwei-

chende bzw. weiterführende gesetzliche Regelungen. Auf die Besonderheiten einer Aus-

landsverwahrung wird in einem gesonderten Kapitel eingegangen. 

 
 
 

Alt- und Neubestand 

Die Regelungen der Kursgewinnbesteuerung (seit dem 

01.04.2012 in Kraft) betreffen ausschließlich Wertpapie-

re, die ab dem 01.01.2011 (Aktien und Fonds) bzw. ab 

dem 01.04.2012 (Anleihen und Derivate) angeschafft 

wurden. Zur einfachen Unterscheidung dieser Positio-

nen hat Moventum Ihr Konto in ein Depot für sogenann-

ten Altbestand und in ein Depot für sogenannten Neu-

bestand aufgesplittet. 

Für Altbestand gelten die Besteuerungsregeln vor dem 

Inkrafttreten der Kursgewinnbesteuerung, für Neube-

stand gelten die Regeln der Kursgewinnbesteuerung, 

wie sie mit dem Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011) 

bzw. dem Abgabenänderungsgesetz 2012 (AbgÄG 

2012) erstmals eingeführt wurden.  

Übergangsregeln 

Für den Zeitraum vom 01.01.2011 (bzw. dem 

01.10.2011) bis zum tatsächlichen Inkrafttreten der neu-

en Regelungen am 01.04.2012 gelten Übergangsregeln. 

Details dazu finden Sie in den folgenden Kapiteln. 

Ermittlung der Anschaffungskosten bei Neu-
bestand 

Bei dem sogenannten Neubestand werden die Anschaf-

fungskosten auf Basis des gleitenden Durchschnitts-

preises bei Verkauf bzw. der Rückgabe von Wertpapie-

ren ermittelt, um den steuerpflichtigen Kursgewinn zu 

berechnen. Stückzinsen sind Teil des steuerpflichtigen 

Veräußerungsergebnisses. 

Anschaffungsnebenkosten (insb. Ausgabeaufschläge 

und Transaktionsgebühren) sind im Privatvermögen 

nicht abzugsfähig, d.h. sie werden nicht in die Berech-

nung des Anschaffungspreises einbezogen. Gleiches 

gilt auch für Veräußerungskosten. 

Um diese Berechnungen korrekt durchführen zu kön-

nen, ist eine lückenlose Erfassung der Anschaffungs-

daten erforderlich. Der Gesetzgeber lässt hier keinen 

Spielraum zu: Liegen die tatsächlichen Anschaffungs-

kosten beim Verkauf nicht vor, sind diese im Zuge der 

Veranlagung beim Finanzamt nachzuwiesen. 

Dies wirkt sich damit auch auf die Abwicklung von De-

potüberträgen aus. Hier ist der Anleger gut beraten auf 

die Mitteilung der Anschaffungskosten zu achten, insbe-

sondere bei Überträgen ins Ausland bzw. bei Überträ-

gen zwischen zwei ausländischen Depotbanken.  

Im Gegensatz zu inländischen Depotbanken sind aus-

ländische Institute nicht verpflichtet die Anschaffungs-

kosten dem neuen depotführenden Institut mitzuteilen. 

Moventum fordert prinzipiell die historischen Anschaf-

fungskosten an, kann aber nicht garantieren, dass diese 

auch tatsächlich immer korrekt kommuniziert werden.  

Verlustausgleich 

Inländische depotführende Institute sind verpflichtet, 

einen Verlustausgleich für bestimmte Kapitaleinkünfte 

durchzuführen. Die innerhalb eines Kalenderjahres rea-

lisierten Verluste sind mit entsprechenden positiven 

Gewinnen und Erträgen zu verrechnen. Damit wird in-

nerhalb eines depotführenden Instituts die bei positiven 

Einkünften einbehaltene Kapitalertragsteuer mit Verlus-

ten aus anderen Wertpapiergeschäften gegengerechnet. 

Er ist nur möglich für Privatvermögen von Einzelperso-

nen. Für Ihr Auslandsdepot trifft diese Verpflichtung 

nicht zu. Ein Verlustausgleich kann daher nur im Rah-

men der Veranlagung erfolgen. 

Common Reporting Standard 

Der Common Reporting Standard („CRS“) ist ein globa-

ler Standard für den automatischen Informationsaus-

tausch über Finanzkonten zwischen den jeweiligen Fi-

nanzbehörden. Er umfasst einen systematischen und 

periodischen Austausch von Masseninformationen zwi-

schen dem Staat, in dem Konten und Depots geführt 

werden, und dem Ansässigkeitsstaat des Konto- 

/Depotinhabers. Ziel der Initiative ist es, Steuerhinterzie-

hung durch Auslandskonten nach dem Vorbild der US-

amerikanischen FATCA-Regelungen weltweit effektiver 
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zu bekämpfen und eine einheitliche Regelung auf globa-

ler Ebene herbeizuführen.  

CRS ist in Luxemburg am 1. Januar 2016 in Kraft getre-

ten. In diesem Zusammenhang sind die Finanzinstitute 

verpflichtet, bestimmte Informationen über die Kontoin-

haber, die in einem CRS-Teilnehmerstaat steuerlich 

ansässig sind, der einheimischen Steuerverwaltung 

jährlich (jeweils zum 30. Juni) zu melden. Diese Informa-

tionen betreffen insbesondere den Kontostand oder –

wert, die passiven Erträge (Dividenden, Zinsen, usw.), 

Bruttoveräußerungserlöse sowie andere Informationen, 

wie z.B. Name, Anschrift, Steueridentifikationsnummer, 

Geburtsdatum und –ort und ebenso die Kontonummer. 

Die einheimische Steuerverwaltung kann diese Informa-

tionen anschließend an die Steuerbehörden des Wohn-

sitzlandes des Kontoinhabers weiterleiten, wenn ein 

Austausch mit diesem Land vorgesehen ist.  

Weitere hilfreiche Informationen über CRS finden Sie 

auf der Webseite der OECD unter 

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/. 

KESt-Erhöhung für Zuflüsse ab 01.01.2016 

Der bis Ende 2015 gültige einheitliche KESt-Satz (25%) 

wurde ab 01.01.2016 durch zwei unterschiedliche Steu-

ersätze (25% oder 27,5%) abhängig von der Art des 

Kapitalertrages ersetzt: 

 Einkünfte aus Bankeinlagen und nicht verbrieften 

sonstigen Forderungen (mit Ausnahme von Wertpa-

pierleih- und Pensionsgeschäften) bei Kreditinstitu-

ten (also hauptsächlich die „Sparbuchzinsen“) unter-

liegen weiterhin einem KESt-Satz von 25%; 

 Sämtliche übrige Einkünfte aus Kapitalvermögen un-

terliegen dem neu eingeführten KESt-Satz von 

27,5%. 

Während am Inlandsdepot ein KESt-Abzug erfolgt, ist 

bei Verwahrung der Wertpapiere im Ausland der Son-

dereinkommensteuersatz (SonderESt) in gleicher Höhe 

im Rahmen der Einkommensteuererklärung anwendbar.  

 

  

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/
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Einkünfte aus Aktien 

Kapitalerträge 

Alle zugeflossenen Dividenden aus inländischen Aktien 

unterliegen dem 27,5% Steuersatz.  

Die Erträgnisaufstellung unterscheidet zwischen inländi-

schen und ausländischen Aktien auf Summenausweis-

ebene. 

Kapitalerträge aus inländischen Aktien 

Dividenden österreichischer Aktien wurden bereits dem 

Kapitalertragsteuerabzug beim ausschüttenden Unter-

nehmen unterworfen, was im Allgemeinen zu einer End-

besteuerung führt. Der Privatanleger muss diese Erträge 

daher nicht mehr in die Einkommensteuererklärung 

aufnehmen. Nur im Falle einer Regelbesteuerung sind 

auch diese Erträge zu berücksichtigen, oder wenn sie 

z.B. in einen Verlustausgleich einfließen sollen. 

Kapitalerträge aus ausländischen Aktien  

Dividendenzahlungen ausländischer Aktien sind in voller 

Höhe steuerpflichtig. In der Erträgnisaufstellung wird der 

ausgezahlte Bruttobetrag ausgewiesen, vor Abzug 

eventuell einbehaltener ausländischer Quellensteuern. 

Ausländische Quellensteuer 

Sofern uns in Verbindung mit einer Dividendenzahlung 

Informationen über einen ausländischen Quellensteuer-

abzug vorliegen, berichten wir den entsprechenden 

Betrag begrenzt auf die bestehenden Doppelbesteue-

rungsabkommen. Eine Berücksichtigung des anrechen-

baren Teils der ausländischen Quellensteuer in der 

Steuererklärung ist möglich. Der nicht anrechenbare Teil 

kann gegebenenfalls im Rückerstattungsverfahren zu-

rückgefordert werden.  

Realisierte Wertsteigerungen 

 
entgeltlicher Erwerb 

Einkunftsart 
bis 31.12.2010 
"Altbestand" 

Ab 01.01.2011 
"Neubestand" 

Realisierte 
Kursgewinne 

Steuerfrei,  
bzw. 1-jährige 
Spekulationsfrist 

27,5% 
KESt/SonderESt 

 
Für Altbestand sind alle entsprechenden Veräußerun-

gen von Aktien im Kalenderjahr 2019 steuerfrei. 

Für Neubestand werden die Anschaffungskosten auf 

der Basis des gleitenden Durchschnittspreises be-

stimmt. Kursgewinne sind mit dem pauschalen Steuer-

satz von 27,5% steuerpflichtig. 

 

Verlustausgleich 

Realisierte Verluste des Neubestands können innerhalb 

des Kalenderjahres mit positiven realisierten Gewinnen 

des Neubestands und Erträgen aus anderen Wertpapie-

ren ausgeglichen werden; nicht jedoch mit Zinserträgen 

aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kre-

ditinstituten, sowie Erträgen aus Anleihen und Zertifika-

ten des Alt- und Übergangsbestands. Der Ausgleich 

kann nur im Rahmen der Veranlagung erfolgen. 
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Einkünfte aus Anleihen 

Kapitalerträge 

Alle zugeflossenen Zinsen aus in- und ausländischen 

Anleihen unterliegen der 27,5% KESt/SonderESt, unab-

hängig vom Anschaffungszeitpunkt.  

Eine Unterscheidung nach Alt-, Übergangs und Neube-

stand ist hier für die Verlustverrechnung jedoch erforder-

lich, da Zinserträge aus dem Altbestand nicht verlust-

ausgleichsfähig sind. 

Ausländische Quellensteuer 

Sofern uns in Verbindung mit einer Kuponzahlung In-

formationen über einen ausländischen Quellensteuerab-

zug vorliegen, berichten wir den entsprechenden Betrag 

begrenzt auf den bestehenden Doppelbesteuerungsab-

kommen. Eine Berücksichtigung des anrechenbaren 

Teils der ausländischen Quellensteuer ist in der Steuer-

erklärung möglich. Der nicht anrechenbare Teil kann 

gegebenenfalls im Rückerstattungsverfahren zurückge-

fordert werden. 

Stückzinsen 

 entgeltlicher Erwerb 

Einkunftsart bis 31.03.2012 Ab 01.04.2012 

Stückzinsen 
27,5% 
KESt/SonderESt 

entfällt 

 
Stückzinsen werden im Falle einer Veräußerung von 

Neubestand in der Kursgewinnbesteuerung berücksich-

tigt. Bei Verkauf von Alt- und Übergangsbestand werden 

diese gesondert als positive Einnahmen ausgewiesen.  

Realisierte Wertsteigerungen 

Für die Ermittlung des steuerpflichtigen Ertrages im 

Falle eines realisierten Kursgewinns / Verlusts sind wei-

tere Differenzierungen erforderlich.  

Prinzipiell gelten alle Anschaffungen bis zum 30.09.2011 

als Altbestand, d.h. ein Verkauf im Jahr 2019 ist steuer-

frei. Für Anschaffungen ab dem 01.10.2011 gelten je-

doch besondere Übergangsregelungen, insbesondere 

gilt eine unbegrenzte Spekulationsfrist bei Veräußerun-

gen ab dem 01.04.2012, wobei für diese Erträge dann 

der Sondersteuersatz von 27,5% bei einem Verkauf in 

2019 zur Anwendung kommt.  

Für Neubestand gilt prinzipiell der pauschale Steuersatz 

von 27,5% für alle realisierten Kursgewinne, wobei 

Stückzinsen bei der Berechnung enthalten sind (im Ge-

gensatz zur Spekulationsbesteuerung).  

Im Einzelnen sind folgende Fristen zu unterscheiden: 

entgeltlicher Erwerb Regelung  

bis 30.09.2011 (Altbe-
stand) 

Verkauf steuerfrei ggf. Versteu-
erung eines Emissionsdisagio 

Besteuerung der Stückzinsen 
mit 27,5% 

ab 01.10.2011 
bis 31.03.2012 (Über-
gangsbestand) 

Unbefristete Spekulations-
besteuerung; ggf. Versteuerung 
eines Emissionsdisagio 

Besteuerung der Stückzinsen 
mit 27,5% 

ab 01.04.2012 (Neube-
stand) 

27,5% KESt/SonderESt auf den 
steuerlichen Gewinn/Verlust,  
inkl. Stückzinsen 

 

Bei Nullkuponanleihen bzw. Emissionen, die unter- 

oder überpari ausgegeben werden, ist ein Emissions-

disagio steuerlich zu berücksichtigen, falls diese vor 

dem 01.04.2012 gekauft wurden.  

Verlustausgleich 

Realisierte Verluste des Neubestands können mit positi-

ven Gewinnen und Erträgen aus anderen Wertpapieren 

des Neubestands ausgeglichen werden; nicht jedoch mit 

Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderun-

gen bei Kreditinstituten, sowie Erträgen aus Anleihen 

und Zertifikaten des Alt- und Übergangsbestands. Der 

Ausgleich kann nur im Rahmen der Veranlagung erfol-

gen. 
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Einkünfte aus Investmentfonds

OeKB als Meldestelle 

Seit dem 01.04.2012 fungiert ausschließlich die Öster-

reichische Kontrollbank (OeKB) als Meldestelle für In-

vestmentfonds. 

Meldefonds  

Meldefonds müssen im Auschüttungsfall die Erträge für 

Ausschüttungen und unabhängig davon, ob Ausschüt-

tungen stattgefunden haben, jedenfalls jährliche aus-

schüttungsgleiche Erträge melden. Diese Meldungen 

beinhalten auch Korrekturbeträge für die Ermittlung der 

fortgeführten Anschaffungskosten, um eine Doppelbe-

steuerung bei Rückgabe der Anteile zu vermeiden (sie-

he unten).  

Verspätete Meldungen 

Ein Fonds, der nicht rechtzeitig seine jährlichen Erträge 

an die OeKB meldet, kann dies zu einem späteren Zeit-

punkt nachholen.  

Ertragsdaten von verspätet meldenden Fonds bzw. 

Korrekturen von bereits gemeldeten Ertragsdaten wer-

den in der Aufstellung nur berücksichtigt, sofern der 

Ertrag der OeKB zum Zeitpunkt der Erstellung der Er-

trägnisaufstellungen bereits gemeldet wurde.  

Pauschalbesteuerung 

Ein Fonds der nicht innerhalb der gesetzlichen Frist
1
 

seine Erträge durch einen (inländischen) steuerlichen 

Vertreter nachweist und an die OeKB meldet, gilt als 

sogenannter Nichtmeldefonds.  

Wird kein Nachweis über die steuerpflichtigen Erträge 

an die OeKB gemeldet, dann erfolgt eine Pauschalbe-

steuerung der ausschüttungsgleichen Erträge zum Ende 

des Kalenderjahres (31.12.). Dieser Pauschalertrag 

berechnet sich nach folgender Formel:  

(1) 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem ers-

ten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten 

Rücknahmepreises,  

(2) mindestens jedoch 10% des letzten im Kalenderjahr 

festgesetzten Rücknahmepreises. 

                                                                        
1 Die Fonds-Melde-Verordnung 2015 (FMV 2015), die am 6. Juni 2016 
in Kraft trat, ermöglicht eine Jahresmeldung innerhalb von 7 Mona-
ten nach Ende des Geschäftsjahres. Gemäß FMV 2015 sind die Aus-
schüttungsmeldungen spätestens am letzten Handelstag vor dem 
Ausschüttungstag vorzunehmen. Die ausschüttungsgleichen Erträge 
gelten im Zeitpunkt der KESt-Auszahlung bzw. bei Auslandsfonds für 
Fondsgeschäftsjahresenden nach dem 30.09.2015 im Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der ertragsteuerlichen Behandlung als zugeflossen.  

Der höhere der beiden Beträge ist die Bemessungs-

grundlage für die ausschüttungsgleichen Erträge und 

wird mit 27,5% KESt/SonderESt besteuert.  

Tatsächliche Ausschüttungen sind zur Gänze steuer-

pflichtig und können nicht vom pauschal ermittelten 

ausschüttungsgleichen Ertrag abgezogen werden. 

Es empfiehlt sich gegebenenfalls nochmals zu prüfen, 

ob steuerliche Daten im Rahmen der Selbstdeklarierung 

zwischenzeitlich (nach der Erstellung der Erträgnisauf-

stellung) auf der Website der OeKB (www.profitweb.at) 

publiziert wurden.  

Inländische Depotstellen sind dazu verpflichtet, den 

KESt-Betrag auf die so ermittelten ausschüttungsglei-

chen Einkünfte zum Jahresende einzubehalten. Für Ihr 

Auslandsdepot trifft dies nicht zu. 

Kapitalerträge 

Alle tatsächlich zugeflossenen Ausschüttungen sowie 

alle ausschüttungsgleichen Erträge aus in- und auslän-

dischen Investmentanteilen unterliegen der 27,5% 

KESt/SonderESt.  

Eine Unterscheidung nach Alt- und Neubestand ist in-

nerhalb der Erträgnisaufstellung hier nicht erforderlich. 

Vermeidung der Doppelbesteuerung 

Die im Fonds realisierten Erträge und Gewinne gelten 

beim Anleger als zugeflossen und sind dementspre-

chend als jährlicher ausschüttungsgleicher Ertrag zu 

versteuern, unabhängig von der Ausschüttungspolitik 

des Fonds. Damit werden Steuern eingehoben, ohne 

dass ein Cashzufluss beim Anleger erfolgt.   

Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung wird zusam-

men mit dem steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen 

Ertrag auch einen Korrekturbetrag für die Anschaffungs-

kosten veröffentlicht: Beim Anleger werden die Anschaf-

fungskosten entsprechend diesem Korrekturbetrag er-

höht, so dass bei einem späteren Verkauf die bereits 

versteuerten Erträge nicht nochmals versteuert werden 

(„fortgeschriebene Anschaffungskosten“).  

Beim Verkauf von Fondsanteilen gilt die Differenz zwi-

schen Verkaufserlös und den fortgeschriebenen An-

schaffungskosten als steuerpflichtiger Ertrag.  

Moventum berücksichtigt diesen Korrekturbetrag eben-

falls bei der Berechnung der Anschaffungskosten im 

Falle eines Verkaufs, so dass die ausgewiesenen Erträ-

ge den tatsächlich zu versteuernden Ertrag widerspie-

geln. 

http://www.profitweb.at/
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Nachbesteuerung steuerfreier Erträge 

Bei Ausschüttungen wird seitens der Fondsgesellschaft 

der Kurs des Wertpapieres entsprechend dem ausge-

zahlten Betrag am Ex-Tag reduziert, so dass bei tat-

sächlichen Ausschüttungen keine Korrektur der An-

schaffungskosten erforderlich ist. 

Im Falle von tatsächlichen Ausschüttungen kann es in 

einigen Fällen jedoch zu einer Nachbesteuerung von 

Erträgen kommen. Diese Nachbesteuerung erfolgt zum 

Zeitpunkt des Verkaufs von Anteilen, indem diese vor-

mals steuerfreien Erträge bei Zufluss die Anschaffungs-

kosten verringern. Dies trifft z.B. zu für  

Steuerlich unbeachtliche Substanzauszahlun-
gen  

Eine spätere Ausschüttung von ausschüttungsgleichen 

Erträgen, wie dies z.B. für die Auszahlung der KESt bei 

inländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt. 

 

Realisierte Wertsteigerungen 

  
entgeltlicher Erwerb 

Einkunftsart 
bis 31.12.2010 
"Altbestand" 

Ab 01.01.2011 
"Neubestand" 

Realisierte 
Kursgewinne 

Steuerfrei 
27,5% 
KESt/SonderESt 

  
In Bezug auf die Veräußerungen bzw. Rückgabe von 

Anteilen aus Investmentfonds gelten prinzipiell die glei-

chen Bedingungen, wie bereits für Aktien dargelegt 

(siehe oben). Unterschiede ergeben sich lediglich durch 

die Berücksichtigung der oben erwähnten Korrekturbe-

träge im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der 

jährlichen ausschüttungsgleichen Erträge. 

Für Altbestand sind alle entsprechenden Veräußerun-

gen von Fondsanteilen im Kalenderjahr 2019 steuerfrei. 

Für Neubestand werden die Anschaffungskosten auf 

der Basis des gleitenden, fortgeschriebenen Durch-

schnittspreises bestimmt. Kursgewinne sind mit dem 

pauschalen Steuersatz von 27,5% steuerpflichtig. 

 

Verlustausgleich 

Realisierte Verluste des Neubestandes können mit posi-

tiven Erträgen und Gewinnen aus dem Neubestand 

ausgeglichen werden; nicht jedoch mit Zinserträgen aus 

Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei Kreditinsti-

tuten, sowie Erträgen aus Anleihen und Zertifikaten des 

Alt- und Übergangsbestands. Der Ausgleich kann nur im 

Rahmen der Veranlagung erfolgen. 
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Einkünfte aus Zertifikaten

Laufende Einkünfte 

Alle zugeflossenen Zinsen aus in- und ausländischen 

Zertifikaten unterliegen der 27,5% KESt/SonderESt, 

unabhängig vom Anschaffungszeitpunkt.  

Eine Unterscheidung nach Alt-, Übergangs- und Neube-

stand ist hier für die Verlustverrechnung jedoch erforder-

lich.  

Ausländische Quellensteuer 

Sofern uns in Verbindung mit einer Kuponzahlung In-

formationen über einen ausländischen Quellensteuerab-

zug vorliegen, berichten wir den entsprechenden Betrag 

begrenzt auf die bestehenden Doppelbesteuerungsab-

kommen. Eine Berücksichtigung des anrechenbaren 

Teils der ausländischen Quellensteuer ist in der Steuer-

erklärung möglich. Der nicht anrechenbare Teil kann 

gegebenenfalls im Rückerstattungsverfahren zurückge-

fordert werden. 

Realisierte Wertsteigerungen 

Für die Ermittlung der steuerpflichtigen Bemessungs-

grundlage im Falle eines realisierten Kursgewinns / 

Verlusts sind, genau wie für Anleihen, weitere Differen-

zierungen erforderlich.  

Im Einzelnen sind folgende Fristen zu unterscheiden: 

entgeltlicher Erwerb Regelung 

bis 30.09.2011 (Altbe-
stand) 

Besteuerung eines allfälligen 
positiven Unterschiedsbetrages 
zwischen Emissionskurs und 
Verkaufspreis 

ab 01.10.2011 
bis 31.03.2012 (Über-
gangsbestand) 

Besteuerung des Unterschiedsbe-
trags zwischen Emissionskurs und 
Verkaufspreis  

ab 01.04.2012 (Neube-
stand) 

27,5% KESt/SonderESt auf den 
Kapitalgewinn 

 
Prinzipiell gelten alle Anschaffungen bis zum 30.09.2011 

als Altbestand, d.h. beim Verkauf bzw. Rückgabe gelten 

die Regeln der Spekulationsbesteuerung.  

Für Anschaffungen nach dem 01.10.2011 gilt allerdings 

eine unbegrenzte Spekulationsfrist für alle Veräußerun-

gen ab dem 01.04.2012, wobei für diese Erträge der 

Sondersteuersatz von 27,5% gilt.  

Für Neubestand gilt prinzipiell ebenfalls der pauschale 

Steuersatz von 27,5% für alle realisierten Kursgewinne.  

Wegen der prinzipiellen Gleichbehandlung unterscheidet 

die Erträgnisaufstellung nicht zwischen in- und ausländi-

schen Zertifikaten.  

Besonderheiten für Alt- und Übergangsbestand 

Der steuerpflichtige Ertrag berechnet sich aus der Diffe-

renz von Verkaufspreis und Emissionskurs. Prinzipiell 

gilt, dass diese Kursgewinne auch außerhalb der einjäh-

rigen Spekulationsfrist steuerpflichtig sind. Für diese 

Erträge gilt der Sondersteuersatz von 27,5%.  

Es gelten folgende Ausnahmen: 

Veräußerungserlöse unterhalb des Emissionskurses 

bleiben bei Altbestand unberücksichtigt. 

Anschaffungskosten unterhalb des Emissionskurses 

führen nur bei Übergangsbestand bis zu eben diesen zu 

einem steuerpflichtigen Kapitalgewinn. 

 

Kursgewinne bei Neubestand 

Im Gegensatz zum Alt- und Übergangsbestand, wird der 

Kursgewinn bei der Veräußerung bzw. der Rücknahme 

über die Differenz von Veräußerungserlös und Anschaf-

fungskosten (ohne Anschaffungsnebenkosten) be-

stimmt. Der so ermittelte Betrag unterliegt ausnahmslos 

der 27,5% KESt/SonderESt. 

Verlustausgleich 

Realisierte Verluste aus Neubeständen können mit an-

deren Erträgen und Gewinnen aus anderen Wertpapie-

ren des Neubestands ausgeglichen werden; nicht je-

doch mit Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen 

Forderungen bei Kreditinstituten, sowie Erträgen aus 

Anleihen und Zertifikaten des Alt- und Übergangsbe-

stands. Der Ausgleich kann nur im Rahmen der Veran-

lagung erfolgen. 
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Einkünfte aus anderen verbrieften Derivaten

Eine Reihe von Wertpapieren lassen sich nicht eindeutig einer bestimmten Wertpapierklasse 

(Anleihe, Zertifikat, Investmentfonds) zuordnen. Es handelt sich dabei in der Regel um verbriefte 

Forderungswertpapiere, mit z.B. einer zertifikatähnlichen oder anleiheähnlichen Struktur. Die 

Besteuerung erfolgt dementsprechend nach den gleichen Regelungen.  

Laufende Einkünfte 

Die Besteuerung von laufenden Einkünften aus derivati-

ven Wertpapieren erfolgt analog zu der Besteuerung 

von Anleihen und Zertifikaten. Alle zugeflossenen Erträ-

ge aus in- und ausländischen Wertpapieren unterliegen 

der 27,5% KESt/SonderESt, unabhängig vom Anschaf-

fungszeitpunkt.  

Ausländische Quellensteuer 

Sofern uns in Verbindung mit einer Kuponzahlung In-

formationen über einen ausländischen Quellensteuerab-

zug vorliegen, berichten wir den entsprechenden Betrag. 

Eine Berücksichtigung des anrechenbaren Teils der 

ausländischen Quellensteuer ist in der Steuererklärung 

möglich. Der nicht anrechenbare Teil kann gegebenen-

falls im Rückerstattungsverfahren zurückgefordert wer-

den. 

 

Realisierte Wertsteigerungen 

Für die Ermittlung der steuerpflichtigen Bemessungs-

grundlage sind weitere Differenzierungen erforderlich.  

Im Einzelnen sind folgende Fristen zu unterscheiden: 

entgeltlicher Erwerb Regelung 

bis 30.09.2011 (Altbe-
stand) 

 
steuerfrei 

ab 01.10.2011 
bis 31.03.2012 (Über-
gangsbestand) 

 
27,5% KESt/SonderESt; unbe-
grenzte Spekulationsfrist;  
FIFO-Methode 

ab 01.04.2012 (Neube-
stand) 

27,5% KESt/SonderESt 

 
Prinzipiell gelten alle Anschaffungen bis zum 30.09.2011 

als Altbestand, d.h. beim Verkauf bzw. Rückgabe gelten 

die Regeln der Spekulationsbesteuerung.  

Für Anschaffungen zwischen dem 01.10.2011 und dem 

31.03.2012 gilt allerdings eine unbegrenzte Spekulati-

onsfrist, wobei für diese Gewinne/Verluste der Sonder-

steuersatz von 27,5% gilt.  

Für Neubestand gilt prinzipiell ebenfalls der pauschale 

Steuersatz von 27,5% für alle realisierten Kursgewin-

ne/Verluste.  

Sämtliche Einkünfte aus nicht verbrieften Derivaten 

hingegen unterliegen grundsätzlich (Ausnahmen sind 

vorgesehen) dem progressiven Tarifsteuersatz.  
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Besonderheiten der Auslandsverwahrung 

Für Ihr in Luxemburg geführtes Konto gelten im Vergleich zu einer inländischen depotfüh-

renden Stelle abweichende Regelungen, die hier nochmals zusammengefasst werden, 

ohne jedoch im Einzelfall einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 

Kein KESt-Abzug durch Moventum Luxemburg 

Moventum führt keinen Steuereinbehalt bei KESt-

pflichtigen Erträgen durch. Die Besteuerung derartiger 

Erträge erfolgt im Rahmen der Veranlagung. Alle dazu 

nötigen Daten sind (soweit von uns bekannt und soweit 

verfügbar) in der Erträgnisaufstellung enthalten.  

Konsequenz von fehlenden Anschaffungsprei-
sen  

Verkaufserlöse für Altbestand sind in 2019 prinzipiell 

steuerfrei. Fehlende Anschaffungsdaten sind hier nicht 

mehr von Belang. 

Um bei Neubestand den steuerpflichtigen Verkaufserlös 

zu bestimmen erfolgt eine fortlaufende Berechnung des 

gleitenden Durchschnittspreises für die Anschaffungs-

kosten. Ist für eine einzelne Position der tatsächliche 

Anschaffungspreis nicht bekannt, ist die fortlaufende 

Berechnung des Durchschnittspreises nicht mehr mög-

lich. Der steuerpflichtige Verkaufserlös kann daher nicht 

mehr bestimmt werden.  

 

 

 

 

 
 

Kein Verlustausgleich 

Da es sich bei Ihrem Moventum Konto um eine Aus-

landsverwahrung handelt, erfolgt seitens Moventum 

auch kein Abzug von Kapitalertragsteuer. Damit ist ein 

Verlustausgleich, wie er von inländischen Depotbanken 

vorzunehmen ist, für Ihr in Luxemburg geführtes Konto 

nicht möglich.  

Die Gegenüberstellung und Verrechnung von Gewinnen 

und Verlusten aus Wertpapiererträgen erfolgt im Rah-

men der Veranlagung. Die für Ihre Steuererklärung not-

wendigen Angaben sind in der Erträgnisaufstellung ent-

sprechend ausgewiesen.  

Depotüberträge 

Bei Depotüberträgen in Bezug auf ein Konto im Ausland 

gilt es folgendes zu beachten: 

 

Einlieferung von Wertpapieren 

(1) Stammen die übertragenen Wertpapiere vom sel-

ben wirtschaftlichen Eigentümer (zu bestätigen 

gegenüber Moventum), oder handelt es sich um 

eine unentgeltliche Übertragung, wie z.B. eine 

Schenkung (ebenfalls gegenüber Moventum zu 

bestätigen), dann werden die ursprünglichen An-

schaffungskosten registriert, sofern der Anleger 

dem zustimmt und die alte Verwahrstelle diese 

auch tatsächlich an Moventum mitteilt.  

(2) Handelt es sich nicht um den gleichen wirtschaftli-

chen Eigentümer, und erfolgte eine Zahlung zwi-

schen dem alten und dem neuen Eigentümer, 

dann wird die Einlieferung als Neuanschaffung be-

trachtet. Als Anschaffungskosten gilt der Marktwert 

zum Zeitpunkt der Einbuchtung.  

Entnahme von Wertpapieren  

(1) Erfolgt der Übertrag auf ein Depot desselben wirt-

schaftlichen Eigentümers oder erfolgte dieser als 

unentgeltlicher Übertrag zu einem anderen wirt-

schaftlichen Eigentümer (z.B. im Rahmen einer 

Schenkung), dann wird dies nicht als steuerpflich-

tige Veräußerung betrachtet. Bei einem unentgelt-

lichen Übertrag von Papieren aus dem Altbestand 

bleibt dieser Status im neuen Depot erhalten, d.h. 

die übertragenen Papiere gelten zum Zeitpunkt 

des Übertrags nicht als Neuanschaffung.  

(2) Handelt es sich nicht um den gleichen wirtschaftli-

chen Eigentümer, und erfolgte eine Zahlung zwi-

schen dem alten und dem neuen Eigentümer, 

handelt es sich grundsätzlich um einen steuer-

pflichtigen entgeltlichen Veräußerungsvorgang. 

Der Geschäftsfall wird bei Moventum wie eine Ent-

nahme behandelt, das bedeutet, es gibt keine 

Veräußerungsfiktion (siehe oben). Auf Ihrer Er-

trägnisaufstellung löst eine Depotentnahme keinen 

unmittelbaren steuerlichen Tatbestand aus, da 

Moventum nicht über die entsprechenden Informa-

tionen verfügt, um den Sachverhalt abschließend 

darzustellen. 

Gemäß einer solchen Veräußerungsfiktion eventuell zu 

berücksichtigende Kapitalerträge und -gewinne sind 

nachträglich vom Depotinhaber zu ermitteln und in 

der Steuererklärung zu erfassen.  

Bitte kontaktieren Sie im Zweifel einen Steuerberater.  

In diesem Fall müssen zunächst die fehlenden 

Daten von Ihnen ermittelt werden, um anschlie-

ßend nachträglich den Anschaffungspreis und 

den Verkaufserlös zu bestimmen. Bitte kontak-

tieren Sie im Zweifel einen Steuerberater. 
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Ausfüllhilfe für Formular E 1 und Beilage E 1kv-2019 

Teil 1 und 2 Ihres Berichtes: Summenausweis  

Die Angaben im Summenausweis enthalten alle Daten, die Sie für das Ausfüllen des Formulars 

E 1 bzw. E 1kv-2019 (bezogen auf Erträge Ihres Moventum Kontos) benötigen. Da auf dem Mo-

ventum Depot kein Abzug der KESt stattfindet, ist jeweils die rechte Spalte „Ausländische Kapi-

taleinkünfte“ zu verwenden, unabhängig, ob es sich um ein in- oder ausländisches Wertpapier 

handelt.  

Relevante Gesamtbeträge für Beilage E 1kv 

Einkünfte, auf die der besondere Steuersatz von 

27,5% nicht anwendbar ist (Erklärungspflicht): 

1. KZ 857: Summe aller Kapitalerträge, die nicht 

dem besonderen Steuersatz von 27,5% son-

dern Ihrem persönlichen Einkommensteuersatz 

unterliegen, hier Einkünfte aus nicht verbrieften 

Derivaten.  

Einkünfte, auf die der besondere Steuersatz von 

27,5% anwendbar ist, aber die nicht in einen Ver-

lustausgleich bei Vorliegen von Substanzverlusten 

einzubeziehen sind: 

2. KZ 861: Ausländische Zinsen aus Guthaben 

und Geldeinlagen, wie z.B. Termingelder. 

3. KZ 935: Laufende Einkünfte aus der Überlas-

sung von Kapital an vor dem 1. April 2012 er-

worbenen Obligationen und Zertifikaten. 

Einkünfte (laufende Erträge und Substanzgewinne/-

verluste), auf die der besondere Steuersatz von 

27,5% anwendbar ist und die in einen Verlustaus-

gleich einbezogen werden können  

4. KZ 863: Zinsen und Dividenden aus Wertpa-

pieren, ohne Erträge aus Investmentanteilen. 

 

 

 

 

 

 

5. KZ 994: Überschüsse aus realisierten Wert-

steigerungen aus Aktien, Forderungswertpapie-

ren und Investmentanteilen, mit 27,5%. 

6. KZ 892: realisierte Verluste aus Aktien, Forde-

rungswertpapieren und Investmentanteilen. 

7. KZ 995: Überschüsse aus verbrieften Deriva-

ten (Zertifikate, Optionsscheine) mit 27,5%. 

 

 

 

 

 

 

8. KZ 896: Verluste aus verbrieften Derivaten 

(Zertifikate, Optionsscheine). 

9. KZ 898: Ausschüttungen aus Investmentfonds, 

einschließlich Immobilienfonds. 

10. KZ 937: ausschüttungsgleiche Erträge aus In-

vestmentfonds, einschließlich Immobilienfonds. 

 
Steuerbeträge 

11. KZ 899: Kapitalertragsteuer, die auf die inlän-

dischen Kapitalerträge entfällt 

12. KZ 998: Anzurechnende ausländische Quel-

lensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem 

27,5% Steuersatz unterliegen.  

13. KZ 901: Anzurechnende ausländische Quel-

lensteuer, die auf Einkünfte entfällt, die dem 25% 

Steuersatz unterliegen. 

 

 

KZ 865: Überschüsse aus realisierten Wertsteige-

rungen aus Aktien, Forderungswertpapieren und 

Investmentanteilen, mit 25%. Diese KZ wird in Ihrer 

Erträgnisaufstellung nicht berücksichtigt, da es sich 

um eine Übergangsvorschrift handelt. Bitte kontak-

tieren Sie im Zweifel Ihren Steuerberater. 

KZ 894: Überschüsse aus verbrieften Derivaten 

(Zertifikate, Optionsscheine), mit 25%. Diese KZ 

wird in Ihrer Erträgnisaufstellung nicht berücksichtigt, 

da es sich um eine Übergangsvorschrift handelt. 

Bitte kontaktieren Sie im Zweifel Ihren Steuerbera-

ter. 
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Relevante Gesamtbeträge für Formular E 1 

14. KZ 801: Einkünfte aus Spekulationsgeschäften 

gemäß § 31 EStG.  

 

15. KZ 503: Einkünfte aus der Veräußerung von 

Forderungswertpapieren und Derivaten, die 

zwischen 1.10.2011 und 31.3.2012 erworben 

wurden. 

 

Formular E 1 2019 

 
  

⓮ 
⓯ 
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Möglichkeit der unvollständigen Ertragsdaten 

Die Angaben in der Gesamtübersicht sind unter Um-

ständen nicht vollständig; insbesondere bei fehlenden 

Anschaffungskosten im Zusammenhang mit der Be-

rechnung von realisierten Wertsteigerungen bzw. Ver-

lusten. Dieser Fall tritt häufig ein, wenn Wertpapiere in 

das Moventum Depot ohne entsprechende Mitteilung 

der Anschaffungsdaten eingeliefert wurden. In diesem 

Fall sind Sie verpflichtet, die fehlenden Daten selbst zu 

ermitteln.  

Details zu den Gesamtbeträgen 

Alle weiteren Teile der Erträgnisaufstellung geben Ihnen 

lediglich die Details zu den in der Gesamtübersicht ge-

lieferten Zahlen. Dies dient Ihnen zum einen als Einzel-

nachweis, zum anderen ermöglichen sie Ihnen die Prü-

fung der Angaben auf Vollständigkeit und Korrektheit. 

Teil 3 Ihres Berichtes: Summenausweis - In- und ausländische steuer-

pflichtige Einnahmen 

In diesem Teil der Erträgnisaufstellung finden Sie weitere Informationen zu der Zusam-

mensetzung der laufenden Einkünfte inkl. der darauf einbehaltenen und anrechenbaren 

Steuern sowie zu der Berechnung realisierter Wertsteigerungen und der Verluste.  

Laufende Einkünfte 

Die laufenden Einkünfte werden in diesem Abschnitt in 

Zinsen, Dividenden von Aktien und Fonderträge aufge-

teilt. Sie können hier entnehmen, welche Steuern Sie 

auf diese Einkünfte gezahlt haben. Österreichische Ka-

pitalertragsteuer ist in voller Höhe bei Ihrer Einkommen-

steuerzahlung zu berücksichtigen. Die Anrechenbarkeit 

ausländischer Quellensteuer richtet sich nach den jewei-

ligen Regelungen in den Doppelbesteuerungsabkom-

men, die Österreich mit den anderen Staaten abge-

schlossen hat.  

Realisierte Wertsteigerungen und Verluste 

Solange uns die Anschaffungskosten vorliegen, finden 

Sie in diesem Teil des Reports die Berechnung der rea-

lisierten Wertsteigerungen und Verluste aufgeschlüsselt 

nach Instrumenttypen. Bei fehlenden Anschaffungskos-

ten sind Sie verpflichtet, die fehlenden Daten selbst zu 

ermitteln.  

 

 

 

Teil 4 Ihres Berichtes: Detaillierte Auflistung der Erträge pro Wirt-
schaftsgut 

In diesem Abschnitt des Reports werden die einzelnen Erträge sowie weitere Details zu 

Ihren Transaktionen im Berichtzeitraum dargestellt. Die Auflistung erfolgt pro Wirt-

schaftsgut. Im Folgenden werden die einzelnen Tabellen und Ihre Inhalte erklärt. Sollten 

die Tabellen für Sie nicht relevant sein, werden sie nicht auf Ihrem Report erscheinen. 

Tabelle Einnahmen aus der Überlassung von 
Kapital 

In diesem Teil der Erträgnisaufstellung finden Sie alle 

Einnahmen, die Ihnen aus der Überlassung von Kapital 

zugeflossen sind. Dazu gehören folgenden Ertragsarten: 

Aktien: Dividendenzahlungen aus- und inländischer 

Kapitalgesellschaften; 

Anleihen: Kuponzahlungen, Stückzinsen sowie ein 

allfälliges Emissionsdisagio;  

Zertifikate: Einkünfte aus in- und ausländischen Wert-

papieren; 

Investmentanteile: Erträge aus Investmentanteilen, für 

die bei der OeKB Ertragsdaten veröffentlicht wurden, 

ohne realisierte Gewinne/Verluste bei Veräußerung. 

Dazu zählen ausschüttungsgleiche Erträge (Thesaurie-

rungen) in- und ausländischer Investmentvermögen und 

Ausschüttungen. Außerdem die errechneten Mehrbeträ-

ge nach der sogenannten 90/10-Regel, falls keine Erträ-

ge der OeKB gemeldet wurden; 

Zinsen aus Guthaben und Geldeinlagen: Habenzin-

sen aus Geldkonten sowie Zinszahlungen aus Festgeld-

anlagen. 

Folgende Töpfe werden für die Darstellung und Ver-
rechnung der Einkünfte benötigt: 
 

KE1 Einkünfte aus der Überlassung von Kapital (§ 
27 Abs. 2; insb. Dividenden, Zinserträge aus 
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Wertpapieren im Neubestand) 

KE2 Zinsen aus Geldeinlagen und sonstigen Forde-
rungen bei Kreditinstituten sowie Zinsen aus 
Forderungswertpapieren, die vor dem 
01.04.2012 gekauft wurden  

KE3 Einkünfte aus Investmentfonds und Immobili-
eninvestmentfonds 

 

Tabelle Substanzgewinne und -verluste/ Ein-
künfte aus Derivaten 

In dieser Tabelle werden alle realisierten Wertsteigerun-

gen und Verluste angedruckt.  

Folgende Töpfe werden für die Darstellung und Ver-
rechnung der Einkünfte benötigt: 
 

GT1 Gewinne aus Kapitalvermögen im Neubestand (§ 
27 Abs. 3; insb. Veräußerungsgewinne aus 
Aktien, Forderungswertpapieren und Fondsantei-
len )  

VT1 Verluste aus Kapitalvermögen im Neubestand (§ 
27 Abs. 3; insb. Veräußerungsgewinne aus 
Aktien, Forderungswertpapieren und Fondsantei-
len) 

GT2 Überschüsse aus verbrieften Derivaten 

VT2 Verluste aus verbrieften Derivaten 

GT3 Gewinne aus Spekulationsgeschäften (§ 31) 

VT3 Verluste aus Spekulationsgeschäften (§ 31) 

GT4 Gewinne aus der Veräußerung von Forderungs-
wertpapieren und Derivaten, die zwischen 
1.10.2011 und 31.3.2012 erworben wurden 

VT4 Verluste aus der Veräußerung von Forderungs-
wertpapieren und Derivaten, die zwischen 
1.10.2011 und 31.3.2012 erworben wurden 

GT5 Überschüsse aus unverbrieften Derivaten 

VT5 Verluste aus unverbrieften Derivaten 

NT Steuerfreie Gewinne 

NC Gewinn/Verlust nicht berechenbar, d.h. von 
Ihnen selbst zu ermitteln 

 

Tabelle Steuerliche Bestände 

In diesem Abschnitt werden die Transaktionen aufge-

führt, die Einfluss auf den Bestand des Wirtschaftsgutes 

in Ihrem Depot haben oder zu einer Veränderung ihrer 

Anschaffungskosten führen könnten. Zu letzteren gehö-

ren beispielsweise steuerneutrale Nennwertreduktionen, 

Abspaltungen von Kapitalgesellschaften oder Ausschüt-

tungen und ausschüttungsgleiche Erträge von Invest-

mentanteilen. 

Ein negativer Betrag bedeutet hier, dass die Anschaf-

fungskosten entsprechend erhöht werden, während ein 

positiver Betrag eine Verringerung der Anschaffungs-

kosten bewirkt. 

Tabelle Bestandsveränderungen aus Kapital-
maßnahmen 

Sollten Ihnen durch eine Kapitalmaßnahme Anteile an 

neuen oder bereits in Ihrem Besitz befindlichen Wertpa-

pieren zugeteilt worden sein, finden Sie alle notwendi-

gen Informationen hier: Der Name inklusive ISIN sowie 

die dazugehörige Stückzahl und die Anschaffungskos-

ten der neu erworbenen Anteile.  

Tabelle Andere Transaktionen 

Diese Tabelle beinhaltet Transaktionen, die im Bericht-

zeitraum angefallen sind, aber keine direkten steuerli-

chen Folgen für Sie nach sich ziehen. Diese Tabelle 

dient lediglich den Informationszwecken. 
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Häufig gestellte Fragen 

Verlustausgleich 

Frage: Führen Sie für mein in Luxemburg geführtes 

Konto einen Verlustausgleich aus?  

Antwort: Ein Verlustausgleich ist nur für inländische 

depotführende Institute durchzuführen, da nur diese 

auch einen KESt-Abzug vornehmen. In diesem Fall 

werden fällige Steuern mit angefallenen Verlusten ver-

rechnet, um die tatsächliche Steuerlast soweit wie mög-

lich zu verringern.  

Da Moventum kein KESt-Abzug durchführt, kann auch 

seitens Moventum kein Verlustausgleich erfolgen. Die-

ser ist im Rahmen Ihrer Steuererklärung vorzunehmen. 

 

 

Vermeidung einer Doppelbesteuerung bei thesaurierenden Investmentfondsvermögen  

Frage: Kann es bei Verkauf von Anteilen eines thesau-

rierenden Investmentfonds zu einer Doppelbesteuerung 

kommen? Zum einen werden ja die thesaurierten Erträ-

ge besteuert, zum anderen wird der positive Kapitaler-

trag bei Rückgabe der Anteile ebenfalls besteuert. 

Antwort: Im Falle einer Veräußerung kommt es bei dem 

von uns in der Erträgnisaufstellung berechneten steuer-

pflichtigen Kapitalertrag von Investmentanteilen des 

Neubestandes nicht zu einer Doppelbesteuerung.  

Ein Meldefonds veröffentlicht (seit dem 01.04.2012) 

neben den steuerpflichtigen Erträgen einer Thesaurie-

rung auch einen Korrekturbetrag für die Anschaffungs-

kosten bezogen auf die als zugeflossen geltenden Er-

träge. Somit erhöhen die während der Haltedauer be-

reits versteuerten ausschüttungsgleichen Erträge die 

Anschaffungskosten. Damit verringert sich dementspre-

chend auch ein später realisierter Veräußerungsgewinn 

bzw. erhöht sich ein Veräußerungsverlust. 

Auch im Falle eines sogenannten Nichtmeldefonds 

kommt es zu keiner Doppelbesteuerung, da die für eine 

Pauschalbesteuerung ermittelten fiktiven Erträge eben-

falls zu den Anschaffungskosten addiert werden.  

Depotübertrage und fehlende Anschaffungskoten

Frage: Wie ermitteln sich die Anschaffungskosten, wenn 

die Wertpapiere von einem anderen Depot übertragen 

wurden und wie geht Moventum mit fehlenden Anschaf-

fungskosten um?  

Antwort: Damit der Verkaufserlös bzw. Verlust für jede 

Veräußerungstransaktion ermittelt werden kann, ist eine 

lückenlose Erfassung der Kosten zwingend notwendig.  

Bei einem Wertpapierübertrag von einem anderen de-

potführenden Institut zu Moventum sind wir daher be-

müht die ursprünglichen Anschaffungskosten von der 

alten depotführenden Stelle übermittelt zu bekommen, 

sofern dies von Ihnen autorisiert wurde.  

In Einzelfällen kann dies allerdings misslingen, da z.B. 

ausländische Institute nicht verpflichtet sind, diese Da-

ten an andere weiterzugeben, bzw. inländische Institute 

nicht verpflichtet sind, diese Informationen an ausländi-

sche Institute zu übermitteln.  

Sollten die Anschaffungskosten also unbekannt sein, 

führt dies dazu, dass der Verkaufserlös bzw. Verlust 

nicht von uns bestimmt werden kann. Der Gesetzgeber 

sieht in diesem Fall vor, dass der Anleger die tatsächli-

chen Anschaffungskosten im Rahmen seiner Steuerer-

klärung zwingend nachweisen muss.  
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Rechtliche Hinweise 
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Die Angaben in diesen Erläuterungen wurden sorgfältig ermittelt, erfolgen jedoch ohne Gewähr. Detailfragen und ihre 

individuelle steuerliche Situation sollten Anleger mit einem österreichischen Steuerberater abklären. Alle Angaben gel-

ten ausschließlich für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger. 

Diese Informationen und die darin gemachten Angaben, Meinungen und Einschätzungen sind ausschließlich für Privat-

kunden von Moventum S.C.A. bestimmt. Diese Informationen sind ferner auch nicht als Rechts-, Steuer- oder sonstige 

Beratung gedacht, und können diese nicht ersetzen. Für die Erstellung dieser Informationen bedient sich Moventum 

auch der Expertise Dritter. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt recherchiert und zur Verfügung gestellt, eine 

Garantie für Vollständigkeit und Richtigkeit wird aber nicht gegeben. 

Der Inhalt dient nur Ihrer Information und Unterstützung. Eine Haftung von Moventum S.C.A. oder herangezogenen 

Dritten für die Inhalte dieser Information ist ausgeschlossen.  

 


